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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung
über berufsbildende Schulen

Vom 31. August 2020

Aufgrund des § 60 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 und 4 des Nieder-
sächsischen Schulgesetzes in der Fassung vom 3. März 1998
(Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2019 (Nds. GVBl. S. 430), wird ver-
ordnet:

Artikel 1

Änderung der Verordnung
über berufsbildende Schulen

Im Dritten Teil der Verordnung über berufsbildende Schu-
len vom 10. Juni 2009 (Nds. GVBl. S. 243), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2019 (Nds.
GVBl. S. 430), wird der folgende neue § 34 eingefügt:

„§ 34

Sonderregelungen für Abschlüsse und Praktika 
wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

(1) 1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie eine Klausurarbeit der schriftlichen Prüfung der Abschluss-
prüfung weder an dem von der Schule vorgesehenen Termin
noch an dem vorgesehenen Nachschreibtermin angefertigt
werden, so wird die Note für die Klausurarbeit durch die Note
ersetzt, die sich aus dem Durchschnitt der Noten für die Leis-
tungen in der Abschlussklasse in dem Fach, Lerngebiet, Lern-
feld, Modul, Qualifizierungsbaustein, Bereich oder Lernbereich
ergibt, auf das oder den sich die Klausurarbeit bezieht.
2Ergeben sich bei der Berechnung Dezimalstellen, so wird
nach allgemein anerkannten pädagogischen Bewertungsmaß-
stäben auf ganze Noten gerundet.

(2) 1Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie eine praktische Prüfung der Abschlussprüfung nicht bis
spätestens drei Wochen vor Schuljahresende abgelegt werden,

so wird die Note für die praktische Prüfung durch die Note er-
setzt, die sich aus dem Durchschnitt der Noten für die Leis-
tungen in der Abschlussklasse im praktischen Unterricht er-
gibt. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Kann wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie eine mündliche Prüfung der Abschlussprüfung nicht bis
spätestens drei Wochen vor Schuljahresende abgelegt werden,
so wird die Endzensur nach allgemein anerkannten pädagogi-
schen Bewertungsmaßstäben festgesetzt.

(4) Für die Prüfungsteile der kombinierten Prüfung nach § 12
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Wird wegen der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie der erforderliche Umfang eines Praktikums unterschrit-
ten, so gilt es als vollständig abgeleistet, wenn trotz der Aus-
fallzeiten die Kenntnisse und Fertigkeiten erworben worden
sind.“

Artikel 2

Weitere Änderung der Verordnung
über berufsbildende Schulen

§ 34 der Verordnung über berufsbildende Schulen vom
10. Juni 2009 (Nds. GVBl. S. 243), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 dieser Verordnung, wird gestrichen.

Artikel 3

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2020 in
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 2 am 1. August
2021 in Kraft. 

Hannover, den 31. August 2020

Niedersächsisches Kultusministerium

T o n n e

Minister
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Niedersächsischen

Corona-Verordnung

Vom 10. September 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 29
und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385), in Verbindung
mit § 3 Nr. 1 der Subdelegationsverordnung vom 9. Dezember
2011 (Nds. GVBl. S. 487), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 4. August 2020 (Nds. GVBl. S. 266), wird verordnet:

Artikel 1

Die Niedersächsische Corona-Verordnung vom 10. Juli 2020
(Nds. GVBl. S. 226, 257), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 26. August 2020 (Nds. GVBl. S. 279), wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort „Einrich-
tungen“ die Worte „wie zum Beispiel Haltestellen, Bahn-
höfe, Flughäfen und Fähranleger“ eingefügt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) Behörden, Gerichte und Stellen, die Aufgaben im
öffentlichen Interesse erfüllen oder in Ausübung öffent-
licher Gewalt handeln, können im Rahmen des Zutritts
zu den jeweiligen Gebäuden oder Räumlichkeiten
ebenfalls personenbezogene Daten im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 erheben; Absatz 1 Sätze 3 bis 6 gilt entspre-
chend.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Am Ende der Nummer 2 wird das Komma durch
einen Punkt ersetzt.

bb) Nummer 3 wird gestrichen. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Messen, Kongresse, gewerbliche Ausstellungen,
Spezialmärkte und ähnliche Veranstaltungen können
unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden von
den zuständigen Behörden abweichend von Absatz 1
Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 unter der Voraussetzung zu-
gelassen werden, dass die Veranstalterin oder der Ver-
anstalter ein Hygienekonzept nach § 3 vorlegt. 2Die
Zulassung nach Satz 1 muss mit dem Vorbehalt des
Widerrufs in Bezug auf die Entwicklung des Infektions-
geschehens versehen werden; die Zulassung nach Satz 1
darf im Übrigen nur mit Auflagen erteilt werden, die
die Einhaltung und Umsetzung der im Hygienekonzept
vorgesehenen Maßnahmen sicherstellen. 3Die Sätze 1
und 2 gelten auch für Veranstaltungen, die nach dem
30. September 2020 stattfinden. 4Für gastronomische
Angebote auf der Veranstaltungsfläche ist § 10 Abs. 1
und 2 anzuwenden.“

c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Datum „14. September 2020“
durch das Datum „30. September 2020“ ersetzt.

4. Dem § 8 werden die folgenden Absätze 3 und 4 angefügt:

„(3) 1Die Durchführung und der Besuch von Prostituti-
onsveranstaltungen nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Prostituier-

tenschutzgesetzes (ProstSchG) und die Straßenprostitution
sind verboten. 2Der Betrieb eines Prostitutionsgewerbes in
einer Prostitutionsstätte nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 ProstSchG
oder in einem Prostitutionsfahrzeug nach § 2 Abs. 3 Nr. 2
ProstSchG ist zulässig, wenn

1. die Nutzung einer Prostitutionsstätte oder eines Prosti-
tutionsfahrzeugs durch Prostituierte sowie Kundinnen
und Kunden nur nach vorheriger telefonischer oder
elektronischer Terminvereinbarung erfolgt, 

2. die Betreiberin oder der Betreiber der Prostitutionsstätte
oder des Prostitutionsfahrzeugs die Kontaktdaten der
Kundin oder des Kunden nach § 4 erhebt, wobei die
angegebenen Daten durch Vorlage amtlicher Ausweis-
dokumente mit Bild zu überprüfen sind,

3. Kundinnen, Kunden und Prostituierte ab Zutritt und
während des gesamten Aufenthalts in der Prostitutions-
stätte oder im Prostitutionsfahrzeug eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach § 2 Abs. 2 tragen,

4. die Betreiberin oder der Betreiber der Prostitutionsstätte
oder des Prostitutionsfahrzeugs sicherstellt, dass die
Räumlichkeit, in der die Dienstleistung angeboten wird,
nur durch zwei Personen gleichzeitig genutzt wird, 

5. in der Prostitutionsstätte und in dem Prostitutionsfahr-
zeug Alkohol und Substanzen zur Stimulation weder
angeboten noch konsumiert werden und

6. die Betreiberin oder der Betreiber der Prostitutionsstätte
oder des Prostitutionsfahrzeugs Maßnahmen aufgrund
eines Hygienekonzepts nach § 3 trifft.

3Für die Durchführung erotischer Massagen in einer Pro-
stitutionsstätte oder einem Prostitutionsfahrzeug gilt Satz 2
entsprechend.

(4) Die Prostitutionsvermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 4
ProstSchG ist zulässig, wenn

1. eine Vermittlung von Prostituierten sowie Kundinnen
und Kunden nur nach vorheriger telefonischer oder
elektronischer Terminvereinbarung erfolgt,

2. die Vermittlerin oder der Vermittler die Kontaktdaten
der Kundin oder des Kunden nach § 4 erhebt sowie die
Adresse, an der die sexuellen Dienstleistungen angebo-
ten werden, dokumentiert, wobei die angegebenen Da-
ten der Kundin oder des Kunden durch Vorlage amt-
licher Ausweisdokumente mit Bild zu überprüfen sind,

3. Kundinnen, Kunden und Prostituierte während der
Inanspruchnahme der sexuellen Dienstleistung eine
Mund-Nasen-Bedeckung nach § 2 Abs. 2 tragen und

4. Waschgelegenheiten und Mittel zur Handdesinfektion
zur Verfügung stehen.“

5. In § 30 Abs. 1 Satz 1 wird das Datum „14. September 2020“
durch das Datum „30. September 2020“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft. 

Hannover, den 10. September 2020

Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

R e i m a n n

Ministerin
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B e k a n n t m a c h u n g
über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages

über datenschutzrechtliche Anpassungen
am „Dataport-Staatsvertrag“ zwischen dem Land

Schleswig-Holstein, der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem Land Mecklenburg-Vorpommern,

der Freien Hansestadt Bremen, dem Land Niedersachsen
und dem Land Sachsen-Anhalt

Aufgrund des Artikels 1 Abs. 3 des Gesetzes zum Staatsver-
trag über datenschutzrechtliche Anpassungen am „Dataport-
Staatsvertrag“ zwischen dem Land Schleswig-Holstein, der
Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Mecklenburg-
Vorpommern, der Freien Hansestadt Bremen, dem Land Nie-
dersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt vom 29. Januar
2020 (Nds. GVBl. S. 18) wird bekannt gemacht, dass der Staats-
vertrag nach seinem Artikel 2 Abs. 1 am 24. Juli 2020 in Kraft
getreten ist.

Hannover, den 8. September 2020

Niedersächsische Staatskanzlei

M i e l k e

Staatssekretär
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Entscheidung 
des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts

Aus dem Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts vom 28. August 2020 — 13 MN 307/20 — in dem Ver-
fahren

zur Überprüfung der Infektionsschutzrechtlichen Verord-
nung (MS, VO v. 10. 7. 2020 i. d. F. v. 31. 7. 2020, § 5 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 — Prostitutionsstätten u. a.) — Normenkon-
trolle — vorläufiger Rechtsschutz —

wird nachstehende Entscheidungsformel veröffentlicht:

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der Niedersächsischen Verordnung
zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Corona-Virus SARS-CoV-2 — Niedersächsische Corona-
Verordnung — vom 10. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 226), be-
richtigt am 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 257), zuletzt geän-
dert durch Verordnung zur Änderung der Niedersäch-
sischen Corona-Verordnung vom 11. August 2020 (Nds.
GVBl. S. 267), wird vorläufig außer Vollzug gesetzt.

Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) ist diese Entscheidung allgemein verbindlich. Die
nicht mehr anfechtbaren Entscheidungen der Gerichte der
Verwaltungsgerichtsbarkeit, die auf der für unwirksam erklär-
ten Norm beruhen, bleiben — vorbehaltlich einer besonderen
gesetzlichen Regelung durch das Land — unberührt. Die Voll-
streckung aus einer solchen Entscheidung ist unzulässig (§ 183
in Verbindung mit § 47 Abs. 5 Satz 3 VwGO).

Hannover, den 8. September 2020

Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

In Vertretung

S c h o l z

Staatssekretär
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